 

Betreff: 
GR-Sitzung am DATUM

ANTRAG

Gemäß § 41 Abs. 3 der AGO, LGBL.Nr.8/1982 überreichen wir dem Vorsitzenden in der Sitzung des 23.10.2008 folgenden Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Gemeinde NAME keine Verträge mit der Tauerngasleitung (TGL) bezüglich Genehmigungen zum Bau der Transitleitung über öffentliches Gut unterzeichnet.

Begründung:

Die Planung der TGL wird für eine noch nicht bekannte Betreiberfirma durchgeführt. Sie ist nachweislich eine Transitleitung durch Kärnten und Salzburg und in keinem öffentlichen Interesse, sondern für reine Kommerzzwecke ausländischer Konzerne. Kärnten braucht diese Leitung nicht! Im Gegenteil setzt die Kärntner Landesenergieleitlinie hauptsächlich auf erneuerbare und landeseigene Energie und will weg von fossilen Rohstoffen.

Die Gemeinderäte:
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